
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/6/18 11Os84/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1970

Norm

StPO §120

Rechtssatz

Die Einwendung, das Verbrechensopfer habe die durch die Straftat hervorgerufene Verletzung bei dem zum

Sachverständigen bestellten Facharzt als Privatpatient behandeln lassen, ist erheblich im Sinne des § 120 StPO.

Entscheidungstexte

11 Os 84/70

Entscheidungstext OGH 18.06.1970 11 Os 84/70

Veröff: SSt 41/33
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